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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2301/89 DER KOMMISSION
vom 28. Juli 1989

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3153/85 über die Berechnung der
Währungsausgleichsbeträge

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1677/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über die Währungsausgleichsbeträge
im Agrarsektor ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1 889/87 (2), insbesondere auf Artikel 12,
in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3153/85 der Kommis
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3521 /88 (■*), wurde die Berechnung der Währungsaus
gleichsbeträge geregelt. Es sollte festgelegt werden, daß
bei Anwendung von Artikel 10 der Verordnung (EWG)
Nr. 1677/85 die Kurse anzuwenden sind, die in Artikel 3a
der Verordnung (EWG) Nr. 3152/85 der Kommission
vom 11 . November 1985 über die Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
über den Wert der Rechnungseinheit und die im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden Umrech

nungskurse (*), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2300/89 (*), genannt sind.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme der zuständigen Verwal
tungsausschüsse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3153/85 wird der
nachstehende Unterabsatz angefügt :
„Bei Anwendung von Artikel 10 der Verordnung
(EWG) Nr. 1677/85 sind die Wechselkurse anzu
wenden, die sich aus den in Artikel 3a der Verordnung
(EWG) Nr. 3152/85 genannten Kursen ergeben."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 31 . Juli 1989 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 28 . Juli 1989

Für die Kommission

Ray MAC SHARRY

Mitglied der Kommission
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